
Über eine Handschrift des Dattärka 

Durch die Munificenz der K., Bayer. Akademie der ·Wissen
schaften und der K. Staatsregierung wurde es mir ermöglicht, 
die Herbstferien 1908 zu einem schon lange geplanten Studien
aufenthalt in England zu verwenden. Dem nachstehenden Be
richt über ein spezielles Ergebnis meiner Reise möchte ich 
daher den Ausdruck meines tiefgefühltesten Dankes für die 
mir aus den Zinsen der Hardy-Stiftung gewährten Mittel voraus
schicken. Sodann möchte ich erwähnen, daß in die Zeit meines 
Aufenthaltes in Oxford, der, nur unterbrochen durch eine kurze 
Reise nach London zur Benützung der India Office Library, 
vom 23. Juli bis 26. September wiihrte, auch der höchst 
anregende, stark besuchte dritte internationale Kongreß für 
Religionsgeschichte (International Congress for the History of 
Religions) fiel, bei dem mir als 1 korrespondierendem Mitglied 
der K. Akademie der Wissenschaften die ehrenvolle Aufgabe 
zugewiesen war, dieselbe als Delegierter zu vertreten. Die sehr 
zahlreichen, meist englischen \' orträge fanden in den statt
lichen Räumen der "Examination Schools" in Oxford statt, · 
teils in den allgemeinen Sitzungen, teils in den neun Sektionen, 
in die sich der Kongref.i geteilt hatte. Ich beteiligte mich 
regelmäßig an den Sitzungen der Sektion für die indisch
iranischen Religionen, in der mir das "Executive Committee" 
des Kongresses das Ehrenamt eines zweiten Vizepräsidenten 
übertragen hatte, hielt in derselben am 15. September einen 
englischen Vortrag "On the Systematic Study and Religions 
Importance of Eastern, particularly Indian, Lawbooks," der in 
den Verhandlunge1) <les Kongresses vollständig zum Abdruck 

1* 

Aus: Sitzungsberichte der bayerischen Akademie der Wissenschaften (1908), 9. Abh.: S. 3-33 
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gelangen wird, und hatte, da mehrfach Doppelsitzungen statt
fanden, auch zweimal Gelegenheit, zu prli.sidieren. Bei meinen 
Arbeiten in den beiden grofüen Oxford er Bibliotheken: Indian 
Institute und Bodleian Library nebst Radcliffe Camera, sowie in 
der Bibliothek des indischen Ministeriums (India Office Library) 
in London, fand ich bei den Vorständen und Bibliothekaren 
dieser Bibliotheken das denkbar gröfüte Entgegenkommen, so 
dafü nicht nur meine Vorarbeiten zu einem neuen englischen 
Werk über indische Rechtsgeschichte, mit möglichst weit
gehender Berücksichtigung der sonstigen, besonders historischen 
und geographischen Literatur und des modernen Gewohnheits
rechts, zu einem gewissen Abschlul3 gelangen konnten, sondern 
auch das Manuskript meines Werks wesentliche Fortschritte 
machte. Um dieser bevorstehenden Veröffentlichung nicht vor
zugreifen, möge es mir gestattet sein, hier statt eines eigent
lichen Reiseberichts nur einige Mitteilungen über einen noch 
nicht veröffentlichten und bisher nahezu unbekannten Sanskrit
text über Adoption, den Dattärka, zu geben, mit welchem, 
wie überhaupt mit dem Adoptionsrecht, ich mich besonders 
beschäftigte. 

Bekanntlich 1) beruht die englische Rechtsprechung in 
Indien in den häufigen Prozessen, welche auf eine Adoption 
und die daraus abgeleiteten Rechte Bezug haben, zumeist auf 
den von Sutherland, einem Neffen des berühmten Colebrooke, 
verfafüten englischen Übersetzungen der in Indien mehrfach 
gedruckten Sanskrittexte Dattakamimarpsa und Dattakacandrikä. 
Gegen die Autorität dieser beiden Werke haben jedoch indische 
Gelehrt� verschiedene Einwendungen erhoben, namentlich unter
liegt die Echtheit der D a  t t a k a c a  ri d r i k ä gegründeten Be
denken, die am stärksten betont sind von Golapchandra Sarkar. 2)
1. Besteht in Bengalen eine Tradition, wonach diese Schrift eine

1) Vgl. West and Bühler, A Digest of the Hindu Law 3, Bombay

1884-, II 863 f. und das dort zitierte höchstinstanzliche Urteil; Mayne, 
Hindu Law and Usage 3 § 30 u. a. 

2) The Hindu Law of Adoption, Calc. 1891, 124 ff.; Hindu Law 2,
Calc. 1903, 21 f. 
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von RaghumalJi Vidyäbhui)alJa, dem Pandit Colebrookes und 
anderer englischer Sanskritisten, herrührende Fälschung sein 
soll. Der Name Ra-ghu-ma-1;i wäre in dem Schlußvers der 
Dattakacandrikä enthalten, der :ein Akrostichon resp. Tele
stichon sein soll. Raghuma,.ii soll zusammen mit dem Pandit 
des höchsten Gerichtshofs in Calcutta das Werk in drei Tagen 
zusammengestellt haben, auf 'Wunsch des Adoptivsohnes eines 
bekannten Räja in Bengalen, als nach dem Tode des Räja ein 
Erbstreit zwischen dem Adoptivsohn 'und einem später geborenen 
leiblichen Sohn entstanden war. Es handelte sich dabei um 
die beiden Rechtsfragen, ob ein Adoptivsohn einen Teil eines 
Fürstentums (Raj) erben könne, und ob bei Sudras ein Adoptiv
sohn Anspruch auf den gleichen Erbteil wie ein leiblicher Sohn 
habe. Beide Fragen sind in der Dattakac. zu Gunsten des 
Adoptivsohns entschieden; besonders der Satz, daß bei Sudras 
der Adoptivsohn den gleichen Teil wie der nachgeborene leib
liche Sohn erhalten soll, ist die eigentliche Unterscheidungs
lehre dieses Werks, von der auch J. Ch. Ghose 1) sagt, sie habe 
nach allgemeiner Meinung den Anlaß für die Abfassung des
selben gebildet. 2. Schließt sich, wfe ebenfalls Ghose bemerkt 
hat, die Dattakacandrikä im allgemeinen inhaltlich so genau 
an die Dattakamimärpsä an, da.fü "'man kaum umhin kann, 
anzunehmen, daß ihr Verfasser das letztere Werk als Muster 
vor sich hatte". Sie sieht wie e�n Auszug daraus aus. Die 
umgekehrte Annahme, da/3 die Mimami)ä eine erweiternde Be
arbeitung der Candrikä sein könnte, wie Sutherland meinte, ist 
zwar an sich nicht auszuschließen, wird aber außer durch obige 
Tradition auch dadurch unwahrscheinlich, da.fü 3. die Candrikä 
jeder äußeren Beglaubigung entbeh:rt. Zwar wird in der MI
märpsä (VI. 8 in Sutherlands Übersetzung = p. 29 der Benares 
edit. von 1874) eine Candrika zitiert, aber damit ist, wie schon 
Sutherland gesehen hat, die berühmte Sm:rticandrikä des De
va1niabhatta, nicht die Dattakacandrikä gemeint. Die Smrti
candrikä ist mir auch in anderen Werken des 17. und 18. Jahr-

1) Principles of Hindu Law 2 , Calc. 1906, 382,
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hunderts, wie m Kamalakaras Nin;iayasindhu und bei Nanda
pa1;iqita selbst in der Sräddhakalpalatä, öfter als Candrika 
begegnet. Ein sicheres altes Zitat aus der Dattakacandrikä 
ist mir dagegen nicht bekannt. Sutherland glaubte die · im 
Eingang der Dattakac. als ein früheres Werk des Autors er
wähnte Smrticandrika mit der berühmten Smrticandrikä iden
tifizieren zu dürfen und hielt daher auch die Dattakac. wie 
letztere für ein in Südindien entstandenes Werk. Dies ist aber 
ein offenbarer Irrtum, da der Stil der beiden Werke ganz ver
schieden ist, die Dattakac. anscheinend dem Norden angehört 
und der Titel Smrticandrika öfter vorkommt. Tatsächlich ist 
wohl die Smrticandrika des Kubera mit jenem Zitat gemeint, 
da auch die Dattakacandrika sich selbst als ein Wer.k des 
Kubera bezeichnet. Die Bibliothek des Sanskrit College in 
Calcutta enthält eine Hs. der Smrticandrika des Kubera (Catal. II 
No. 525), und von einer näheren Untersuchung dieses Werks, 
die einer besonderen Untersuchung vorbehalten werden mufii, 
dürfte die definitive Entscheidung der Frage nach der Echtheit 
oder Unechtheit der Dattakacandrikä abhängen. 

Auf die gegen die Mima111sa von indischen Gelehrten ge
äufilerten Bedenken komme ich später zurück. Von den sechs 
weiteren Schriften über Adoption, die in dem bekannten Sammel
werk Dattakasiroma1:ii (Calc. 1867) ganz oder auszugsweise ge
druckt sind und die ich in meinen Tagore Lectures (das. 1885) 
teilweise übersetzt habe, ist nur Dattakadidhiti von Anantadeva 
über jeden Zweifel erhaben, indem dieses schon mehrfach ge
druckte Werk einen integrierenden Bestandteil des im 17. Jahr
hundert geschriebenen Sa:rµskärakaustubha von Anantadeva 
bildet. (Um anderen eine Enttäuschung zu ersparen, erwähne 
ich, dafil der in Rosts I. 0. Catalogue p. 65 erwähnte "Datta
kakaustubha" das 1873 verfaßte philosophische Werk Datta
kaustubha ist.) Dattakatilaka soll der Einleitung zufolge ein 
Teil des Vyavahäratilaka vqn Bhavadeva sein, und ein Hinweis 
auf letzeres Werk find.et sich schon in Halheds Code of Gentoo 
Laws, auch wird Bhavadeva .als juristischer Autor schon von 
Hemadri und Sulapai:ii zitiert. Doch machen die Argumente, 
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mit denen ein ungenannter infüscher Rechtsanwalt m erner 
besonderen Schrift die Echtheit des Dattakatilaka zu beweisen 
unternommen hat, 1) keinen überzeugenden Eindruck, und die 
in diesem Werk enthaltene Lehre, dnti man gleichzeitig mehrere 
Söhne adoptieren könne (ekänu�(hänena krtä api bahavo dattakäb, 
siddhä'/J,) ist sehr auffallend und offenbar tendenziös. G. Sarkar 
sagt, Tilaka und Mafijari seien unter verdächtigen Umständen 
aufgetaucht, nämlich um die bestrittene gleichzeitige Adoption 
mehrerer Söhne zu rechtfertigen. Hiemit wäre also auch der 
Dattakasiddhäntamaüjari ihr Urteil gesprochen, übrigens bietet 
dieses weitschweifige Werk auch sonst laxe Ansichten und 
macht einen ganz modernen Eindruck. Von den drei übrigen 
Werken sagt zwar G. Sarkar, da.f.i man sie mit Nutzen zu Rate 
ziehen könne, auch werden DattakaninJ.aya und Dattakakau
mudi wenigstens schon von F. und W. Macnaghten genannt. 
Doch enthält die Dattakakaumudi Zitate aus manchen neueren 
Werken, wie selbst aus dem gegen Ende des 18. Jahrhunderts 
von Jagannatha verfaßten VivadabhanganJ.ava, ist also sicher 
erst in der englischen Epoche entstanden. Über den anscheinend 
sehr kurzen DattakaninJaya, der nach Sir F. Macnaghten von 
einem berühmten Pandit Namen,s Srinathabhatta herrührt, ist 
es schwer, ein Urteil ZU gewinnen. Für östlichen Ursprung 
spricht eine darin vorkommende Anspielung auf einen in Orissa 
(utkaladesädau) üblichen Rechtsbrauch. Dattakadarpai;ta wird 
selbst von dem ungenannten indischen Rechtsanwalt als ein 
modernes Werk bezeichnet. Jedenfalls kannte Colebrooke noch 
keines der genannten fünf Werke über Adoption, auch kommen 
sie in dem sonst an Zitaten so reichen Vivadabhangäri;tava 
noch nicht vor und sind wohl unbedenklich als durch die eng
lische Rechtsprechung beeinflufite oder hervorgerufene Mach
werke des 19. Jahrhunderts zu eh arakterisieren. Von den anglo
indischen Gerichtshöfen sind sie nicht anerkannt. 

Unter diesen Umständen ist es für die Geschichte der 

1) Dattaka Siromani and Dattaka Tilaka. Remarks by a Barrister.
Calcutta 1867. 16 S. 
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Adoption in Indien von besonderer Bedeutung, dafi in dem 
oben erwähnten Dattärka, verfarat von Dadä Karagji, . ein um
fangreicher und sicher datierbarer Sanskrittext über Adoption 
vorliegt, der zwar auch relativ jung, aber vor jedem Verdacht 
europäischen Einflusses sicher ist. Die Kenntnis dieses zuerst 
von Bühler entdeckten Werks verdanke ich Sir Raymond West 
in Norwood, dem Direktor der R. Asiatic Society in London, 
früher Judge of the High Court in Bombay, der mir schon 
früher die in seinem Besitz befindliche Handschrift des Dattärka 
geliehen hatte und mir, als ich ihn Anfang Oktober in Nor
wood besuchte, auch wertvolle mündliche Aufschlüsse gab und 
seine reichhaltige und auserlesene juristische und indologische 
Bibliothek zur Verfügung stellte. 

Die Handschrift, die aus 72 Blättern in Devanägarischrift, 
a 9 Zeilen a 40-47 akf?ara , auf modernem Papier besteht, 
kann als ein Unikum bezeichnet werden. Denn die in Bühlers 
"List of MSS. bought and copied for the Government of Bombay 
during the 'years 1866-1868" 1) als "Dattärka by Dädä, com
posed in 1661 A. D., fols. 72" als No. 153 aufgeführte Hs., 
die einzige Hs. des Dattärka, 2) so viel mir bekannt, die in 
einem Katalog genannt wird, ist augenscheinlich mit der vor
Hegenden Hs. identisch. Dies geht daraus hervor, dara nach 
einer gefälligen Auskunft von Prof. S. R. Bhandarkar in Bom
bay ( vom 11. Juli 1908) die in Bühlers Liste aufgeführte Hs. 
des D. nicht mit den meisten übrigen Hss. seiner Liste c. 1869 
an das Elphinstone College in Bombay abgeliefert wurde, wo 
sich dieselben noch jetzt befinden, sondern von ihm zurück
gehalt�n wurde. Wahrscheinlich brauchte er die Hs: für den 
"Digest of Hindu Law", den er um jene Zeit mit Mr. (später 
Sir) R. West bearbeitete, und übergab sie dann einem Sästri. 
So erklärt es sich auch, dara die Hs. des D. nebst einigen 

1) ZDMG. 42, 557.
2) Die in Aufrechte C. C. III s. v. Dattärka als mir gehörig ge

nannte, jetzt der K. St.aatsbibliothek in München gehörende Hs. ist eine 
nur aus 181/2 Blättern bestehende, fragmentarisch gebliebene Kopie der 
obigen Hs. · aus Bombay. 
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anderen Hss. aus dem Bureau des Sästri des ehemaligen "Sudr 
Court" in Bombay zum Gebrauch für den "Digest" an Sir 
R. West gelangte, als die Stelle eii;ies Sästri (Sachverständigen)
abgeschafft wurde, indem durch den "Digest" die früher üb
lichen schriftlichen Gutachten der einheimischen Rechtsgelehrten
entbehrlich wurden. Auch der Blätterzahl (72), sowie wahr
scheinlich dem Format und Einband nach entspricht die Hs.
der in Buhlers Liste aufgeführten. Auch ist sie 1867 (sake
1789) geschrieben, anscheinend liefi sie Bühler bei seiner ersten
Handschriftenreise 1866/67 von einer in irgend einer privaten
Sammlung des südlichen Mahrattenlandes oder N ord-Kanaras
von ihm entdeckten Originalhs. des D. abschreiben. Welche
von den ziemlich zahlreichen Fehlern der Hs. dem Abschreiber
und welche schon seiner Vorlage zufallen, lärat sich wohl kaum
entscheiden.

Abfassungszeit, Verfasser und 
I 
Entstehungsort des D. er-

geben sich aus dem Schlura des W etks: 

srikf$Qäcäryasi$ye1:ia mädhaväcäryasununä 1
nrsiip.hacäryapautrer.ia dädäkh.yena karagjinä II
vasi�thagotriJJ.ä godätiranäsikati�thatä 1
dattärko 'käri svaparabodhäya k�amyatäqi budhail;t II
yadi suddham asuddhaip. vä prärthaye sodhyatam (1. prär

thayec chodhyatäm) iti 1
anena vya11kateso (f. veükateso) 1 me priyatäip. kuladaivatam \i 
nabhäsibahule (1. nabhasi bahula) pak$e 'nangatithyäip.' 

kuje 'hni 
sasigraha (? Metrum falsch) rasabhuyuksäkake 'bde virodhin 1
vyaraci khalu nibandho dattaputrärkasaip.jfio 
vibudhacarakaragjikoneri (1. k01.1eri) tyabhidhena (Metr. 

falsch) 11 1)
iti janasthänasya karagjityupanämalrnnrsirphii.cäryapautre1,1a 

· mädbaväcäryasununä viracito dattärka4 samäpti gamat
[samäptim agamat ?] 11

1) Metrum Mälini.
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• Von dem Schüler des Kr'?1Jäcärya, dem Sohn des Mä
dhaväcärya und Enkel des N rsirp.häcärya, dem Karagji, ge
nannt Dädä, aus dem Geschlecht des Vasi�tha, der in N asik 
am Ufer der Godävari wohnt, wurde der DattITrka verfaßt, zur 
eigenen und fremden Belehrung. Die Einsichtigen mögen Nach
sicht üben. Wenn (etwas) richtig oder . falsch ist , bäte er 
um Verbesserung. Durch dieses (Werk) möge der auf dem 
(Berg) Venkata thronende (Vi�1,u) erfreut werden, dei' mein 
Pamiliengott ist. Im (Monat) N abhas (Sräva1,a), in der dunkeln 
Hälfte, in der Ananga- (13.) Tithi, am Dienstag, in dem 
Säkajahr, genannt Virodhin, das beruht auf der Vereinigung 
von Mond (1), Planeten (9), Säfte (6) und Erde (1), ist für
wahr das Buch mit dem Titel Dattaputrärka (Di(Sonne des 
adoptierten Sohnes) verfaßt von dem unter den Weisen wei
lenden (Maü.ne ), der Karagji Ko1Jer1 heifit. So ist der Dattärka 
zur Vollendung gelangt, der von dem Enkel des N rsirp.häcärya 
und Sohn des Mädhaväcarya, mit dem Beinamen Karagjf, aus 
J anasthäna 1) verfaßt wurde.• 

Obiges Datum hatte noch Kielhorn die Güte für mich zu 
berechnen und erklärte es für korrekt. Es entspricht D iens
tag,  d em 29. August  1769 . •  An diesem Tage endete die 
13. Tithi der dunkeln Hälfte des Monats Sräva1Ja des expired
Sakajahres 1691 = Virodhin; alles wie erwünscht.• Auch
Dr. R. Hoernle in Oxford identifiziert das obige Datum rück
läufig mit 1691 säka = 1769 n. Chr. und erklärt Bühlers
früher erwähnte Wiedergabe desselben mit 1661 A. D. so, dafi
6 für 9 verschrieben und das Säkajabr in ein Jahr n. Chr.
verwandelt sei. Da Bühler sich offenbar nie näher mit dem
Dattärka beschäftigt und die Hs. nur kurze Zeit bei sich ge
habt hat, so kann ein solcher Irrtum nicht besonders auffallen.

Zur Bestätigung der am Scblufi des D. gemachten An
gaben über die Herkunft und Religion des Verfassers dient die 

1) In N. L. Deys Geogra.phical Dictionary wird Janasthäna mit
Aurangabad identifiziert. 



Über eine Handschrift de8 Dattarka. 11 

Einleitung, ein allerdings stark verderbter Vers 1m Särdula
vikrüJita-Metrum: 

srigoträsahitarp. (?) pra1;amya sudhiyai srrvyankatesarp. mudä 
madhväkhyarp. paramarµ gururµ ca matimankrchäryasi5yo 

(für matimatkgn:iäcäryasil;lyo ?) 'matil:i 1
dattärkarp. kurute nrsirphatanujasrfmiidhaväyätya (äcärya ?) 

bhu- (?) 
dädäkhyo 'jfiamude karajajyabhi (karagjyabhidha ?) jana

sthänago (?) vai::i1:iaval.1 1/ 

Man sieht also, Dädä Karagjr Ko1;er1, der Verfasser des 
D., war ein Vai::i1.iava aus der von Madhväcärya (Anandafirtha) 
gestifteten Sekte der Mädhvas und lebte in Nasik, zeitweise 
auch in dem nahe gelegenen Aurangabad in Haiderabad . 
N asik war zu jener Zeit eine der Hauptstädte der glaubens
eifrigen, die Brahmanen begünstigenden Pesh was. Ein unter 
diesem Regime von einem gläubigen Brahmanen verfatites Werk 
darf wohl als eine unverfälschte v\'.'iedergabe des damals landes
üblichen Adoptionsrechts angesehen werden . 

Diese Annahme unterstützt eine Betrachtung der Que llen, 
aus welchen der D .  geschöpft hat . Es werden zitiert: 

Kaustubha (Sarµskärakaustubha, Dattakadidhiti) 1) f. 3 a 2. 
3a6 . 768. 8al. 9a7. 17a4. 17b3. 18a 2 .  18b6 . 20a5, 
28 a 7. 2 9  a 7. 31 a 9. 32 a 3. 32 a 8. 32 b 9. 33 b 7. 39 b 2. 

39b5 . 40b9. 5la3. 65b6. 68b6. 7lbl. 24 Zitate . 
Nandapanta 767. 9a8. 16a8. 24a4. 28b8. 39b2 . 

4 3  a 9. 45 b 8. 46 b 5. 49 a 4. 50 a 5. 66 a 9. Unter Nanda
panta ist ohne Zweifel N andapaw)ita, der Verfasser der Datta
kami"marpsä, zu verstehen, da, worauf mich Sir R. West auf
merksam machte, 2) im Mahratti Pai:icJita gewöhnlich in Pant 
(Panta) abgekürzt wird. Man darf daher auch die Zitate aus 

1) Die Dattakad'idbiti bildet einen Teil des Saqiskarakaustubba und
ist außer in den Ausgaben dieses Werks auch separat herausgegeben, 
Bhavanipur 1879, 33 S. Nach dieser Ausgabe ist im nachfolgenden zitiert. 

2) vgl. H. H. Wilson, A Glossary of Judicial and Revenue Terms
s. v. Pant, Punt.
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Dat tami:mär:µsä (54 a 4. 54 b 4) u nd Mimär:µsäkära (68 b 6 ) hieh e r  
stellen. 15 Zitate. 

Sindhu (Nin;iayasindh u ) 1) 3 a 3. 44 b 2. 51 b 3. 52 b 5. 
57 a7. 57 b 5. 68b6. 69 a5. 69b5. 7lb1. 10 Zitate. 

Mayukha (V yavahäramayukba, 2) auch Sar:µskäramayukba)
3 a2. 14 a7. 44b2. 45 a6. 49 a3. 51 b3. 54b5. 57b4. 
62 a 6. 9 Zitate. 

Mitäk�arä 66 b 4. Daz u: Vijfiänesvara 15 b 8. 20 b 9. 27 b 1. 
40 a 4. 59 b 7. Mitäk�arät1kä S ubodhini 42 b 2. 7 Zitate. 

He mädri 51 a 8. 56 a 5. 56 b 4. 60 b 3. 60 b 6. 64 b 3. 
6 Zitate. 

Pravaramafijar1 57 a 3. 58 a 8. 60 a 7. Dazu: Pravaramafi
jarivrtti 51 a 8. 4 Zitate. 

Medhätithi 10 a 2. 15 a 2. 43 a 2. 43 a 2. 43 a 9. 5 Zitate. 
Smrticand rikä 56 b 1. Dazu: Can drikä 20 b 8. 27 b 6. 43 b 2. 

4 Z itate. 
Madanii,pärijäta 45 b 2. 50 b 9. Dazu: Madana 66 b 6; viel-

leicht auch Pärijäta 60 a 5. 4 (?) Zitate. 

Aparärka 15 a 3. 27 b 6. 50 a 6. 3 Zitate. 
Kalpataru 15 a 3. 36 a 5. 67 b 9. 3 Zitate. 
KullukabhaHa 15 a 3. 43 a 9 (ullankabhaHa). 2 Zitate. 
Divodäsa 67 b 9. 69 a 3. 2 Zitate. 
Dvaitanir1_1aya 23 b 8. 32 a 9. · 2 Zitate. 
Präficaq 50 a 8. 50 a 9. 2 Zitate. 
Govin där1Java 11 b 4. 1 Zitat. 
De vas vämin 20 b 7. 1 Zitat. 
Näräya1Ja 51 a 8. 1 Zitat. 
Nyäyasudhä 51 a 9. 1 Zitat. 
PangubhaHa 4 7 a 5. 1 Zitat. 
Prthvicandrodaya 59 b 5. 1 Zitat. 
Prayogapärijäta 57 a 9. 1 Zitat. 
Bhat tasomesvara 51 a 8. 1 Zitat. 
Mädhaviya 65 b 6. 1 Zitat. 

1) Nimayasagara Press, Bombay 1901.
2) ed. Mandlik, Bombay 1879.
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Väcaspati 9 a 9. 1 Zitat. 
Suddhitattva 68 b 6. 1 Zitat. 
Sräddhaniruaya 58 b 3. 1 Zitat. 
Sapi1Jc}ad1pikä 50 b 1. 1 Zitat. 
Sarvajfia 30 b 3. 1 Zitat. 
Smrtyarthasära 71 b 9. 1 Zitat. 
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Zitate aus den Smrti, Pura1.1a und Itihäsa, sowie aus Gram
matikern und Mimärp.sakas, sind in der vorstehenden Zusam
menstellung nicht berücksichtigt, zumal da dieselben offenbar 
größtenteils sekundär sind, was auch mehrfacn ausgesprochen 
wird, z. B. wenn es 65 b 6 heifiltj mädhaviye kaustubhe ca 
härital_i. Auch von den seltener zitierten Werken in obiger 
Aufstellung sind die allermeisten nachweisbar nur sekundär 
zitiert. So stammt das Zitat aus Vijfiänesvara 15 b 8 aus 
Dattakamimärp.sä p. 10 (II. 35 in Sutherlands Übers.). Das 
Zitat aus Vijüänesvara 20 b 9 steht ibid. 14 (II. 73). Das Zitat 
aus Vijnänesvara 27 b 1 scheint aus Vyavaharamayukha 39 zu 
stammen. Das Zitat aus Mitak11arätikä Subodhini 42 b 2 be
ruht auf D. M. 28 (V. 52). Hemadri ist 51 a 8 nach Nir1.1aya
sindhu 221, 60 b 6 nach D. M. 35 (VI. 51) zitiert, 64 b 3 nach 
ibid. 40 (VII. 32). Die Zitate aus Pravaramafijari 57 a 3 und 
Pravaramafijarivrtti 51 a 8 beruhen auf Niri.rnyasindhu 221. 
Medhätithi ist 10 a 2 nach D. M. 4 (I. 36) zitiert, 15 a 2 nach 
D. M. 9 (II. 25), 43 a 2 nach D. M. 28 (V. 55). Die Candrikä
(Smrticandrikä) ist 20 b 8 nach D. M. 14 (II. 72) zitiert, 27 b 6
nach D. M. 19 (IV. 21), 43 b 2 nach D. M. 29 (VI. 8). Das
Zitat aus Madanapärijäta 50 b 9 geht auf Dattakadidhiti 30
zurück. Pärijäta 50 a 5 ist aus D. M. 35 (VI. 4 7) zitiert.
Aparärka 15 a 3 und 27 b 5 beruhen auf D. M. 9 (II. 27) und
19 (IV. 21), während Aparärka 50 a 6 aus Dattakadidhiti 29
entnommen ist. Kalpataru ist 15 a 3 aus D. M. 9 (II. 25)
zitiert, 36 a 5 aus D. M. 26 (V. 38). Kullukabhatta 15 a 3 fehlt
in der sonst wörtlich entsprechenden Stelle D. M. 9 (II. 27);
vielleicht ist dort der Name nur aus Versehen ausgefallen, die
betreffende Erklärung findet sich in Kullukabhattas Kommentar

1 
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zu Manu 9. 168 wirklich vor. Das zweite Zitat aus Kulluka
bhaHa (? 43 a 9) beruht augenscheinlich auf der Parallelstelle 
im Vyavaharamayukha 43 und ist demnach in ° kullükabhatta
dayal;i zu verbessern (für 001la11ka0). Die beiden Zitate aus 
Divodäsa kann ich nicht nachweisen, doch wird dieser Autor 
in Kamaläkaras NinJayasindhu mehrfach zitiert. Die zwei 
Zitate aus (Sai:µkarabhattas) Dvaitanin:iaya scheinen dagegen 
direkt aus diesem Werk geflossen zu sein, da sie sich mit den 
beiden Zitaten aus diesem Werk in dem von Sai:µkarabhaHas 
Sohn Nilaka1_1tha verfaßten Vyavabäramayükba (40 und 42) 
nicht ganz decken. Die Präncal;i sind 50 a zweimal nach 
Dattakadidhiti 29 zitiert. Die Zitate aus Devasvämin, MadhR
viya, Väcaspati und Sarvajna beruhen auf Dattakamimärpsä, 
die Zitate aus Nyäyasudhä und Sapi1;qadipikä auf Dattakadi-
dhiti, die Zitate aus Näräya1.rn, BhaHasomesvara und Suddhitattrn 
auf Nin;ayasindhu. 

Hiernach haben die oben zuerst genannten vier Werke, die 
der Häufigkeit der Zitate nach an der Spitze stehen, auch für 
die übrigen Zitate die Hauptquelle gebildet. Sie sind über
haupt die eigentliche Grundlage des D., was nicht überraschen 
kann, da auch nach West und Bühler, den Zitaten in den 
Rechtsgutachten (Vyavasthiis) der Sästris zufolge, als Haupt
autoritäten für das westliche Indien gelten : 1. Mitäk�arä, 
2. Mayukhas, besonders der Vyavahäramayttlcha, 3. Viramitro
daya, 4. DattakamlmtiY!isä, 5. Dattakacandrika, 6. Nir�iayasindhu,
7. Dharmasindhu, 8. Sa111skära-Kaustubha. Von diesen acht
scheiden für unser Werk aus als (wahrscheinlich) eine moderne
Fälschung die Dattakacandrika, ferner, als jünger wie der D.,
Dharmasindhu, welches Werk wahrscheinlich 1790/1 geschrieben
ist. Daß der Viramitrodaya nicht zitiert ist, mag darauf be
ruhen, daß dieses Werk nur wenig über Adoption enthält.
Aus der Mitakf?arä des Vijifänesvara scheinen außer den in
direkten tatsächlich auch einige direkte Anführungen vorzu
liegen. Wenn aufüerdem Bemadri (um 1300) dem Verfasser
de;; D. auch direkt zugänglich gewesen zu sein scheint, so ist
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zu bedenken, dafi dieser berühmte Autor dem nahen Devagiri 
(Daulatabad) angehört. Ebenso mag Karagji: die Smrticandrikä, 
eines der ältesten Rechtsbücher des Südens, Medhätithi, den 
ältesten -Kommentator des Manu, den von dem berühmten 
SarpkarabhaHa verfaßten, für Adoption wichtigen Dvaitanir
i:iaya und vielleicht einige andere der von ihm genannten oder 
angedeuteten Werke selbst· gekannt und gebraucht haben. 

Sein spezielleres Verhältnis zu den ihm vorgelegenen 
Quellen dürfte sich am besten aus einer kurzen Inhaltsangabe 
des D.  ergeben. Sein Prograrnm

1 

entwickelt der Verfasser in 
dem einleitenden sloka: kena kidrk kadä kasmai kasmät kal:i 
kriyatärp sutal:i I vivicya sarvagranthebhyo räddhäntarp vacmy 
ase1;1atal;i II "Durch wen, von ,welcher Beschaffenheit, wann, 
wozu, von wem, wer als Sohn· anzunehmen ist, die Lehre 
hievon gebe ich nach Prüfung aller Bücher vollständig an." 
Dieser Vers eiitspricht iiemlich genau dem Anfang der Datta
kamfmärpsä, nur steht dort: kriyate sutal:i I vivicya noktarp yat 
purvais tad · ase1;1am ihocyate II So schließt sich der D. auch 
weiterhin eng an die D. M. an und erörtert daher zunächst die 
Frage, durch wen ein Sohn anzunehmen ist. Antwort: wer 
keinen Sohn hat, soll einen adoptieren, gleichviel ob er nie 
einen Sohn hatte, oder ob ihm sein Sohn gestorben ist; und 
zwar ist dies eine religiöse Pflicht. So weit genau nach D. M., 
dann folgt ein�Einschub über die Frage, ob nicht auch jemand 
adoptieren dürfe, der nur einen einzigen Sohn hat, wofür der 
gleiche Text wie in einer späteren, auf die Hingabe eines Sohnes 
in Adoption durch jemand, der nur einen einzigen Sohn hat, 
bezüglichen Stelle in D; M. 24. (IV. 8) angeführt wird .. Diese 
Meinung wird widerlegt, ebenso auch die Ansicht, clafi der 
Ausdruck ,sohnlos" (aputra) der1 Texte nur auf das Fehlen
eines leiblichen Sohnes zu beziehen sei und daher das Vorhanden
sein eines oder mehrerer Adoptivsöbne die Adoption eines Sohnes 
nicht verhindern könne. Dann werden im Anschlufi an D. M.

1-2 (I. 10-14) die angeblichen Schriftbeweise für die Zu
lässigkeit einer Adoption troti Existenz eines Sohnes erörtert
und der Ausdruck ,Sohn" auch auf Enkel und Urenkel bezogen.
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Ein längerer Abschnitt (3a 2-9 b 7) wird einer gründlichen 
Erörterung der wichtigen Frage gewidmet, ob auch Frauen 
adoptieren können. Karagji polemisiert hier gegen die Ver
fasser des Kaustubha, Mayukha, Niruayasindhu u. a. Autoren 
(kaustubhamayukhasindhukärädayal;t), die den Frauen allgemein 
das Recht zu adoptieren zuerkennen. 1) Da in dem mafigeben
den Text über Adoption das Maskulinum aputreJJ-a gebraucht 
sei, so dürfe man den Frauen kein allgemeines .Adoptionsrecht 
zugestehen (vastutas tu aputrei:i.eti purplinganirdesannasämanyal;i 
striya adhikäral;t). Auch andere Texte werden in gleichem Sinn 
erläutert. Aus dem Text des Vasili!tha(l5,5): na stri putrarp 
dadyät pratigrhuiyäd vänyatränujiiänäd bhartu};i ist zu schliefien, 
dafi die Frau nur zusammen mit ihrem Mann adoptieren kann, 
nicht getrennt von ihm (sahädhikäral;t I na prthak) . . . Die 
Ansicht, dafü diese Regel nur bei Lebzeiten des Mannes gelte 
und nach seinem Tod die Frau ebenso allein adoptieren könne, 
wie sonst der Mann allein, ist falsch, da aus der Gemeinsam
keit ihres ·Adoptionsrechts folgt, dafi dasselbe niemals (von 
der Frau) selbständig ausgeübt werden kann (sa ca patyau sati 
boddhavyal;t I tadabhäve tu kevalapatyur iva kevalyäl;t striyä 
veditavyal;i I tan na I sahädhikäre siddhe kvapi prthagadhikäro 
nästy eva) ... Daher besitzt die Frau im allgemeinen kein 
Recht, einen Sohn anzunehmen, da keine hierauf bezügliche 
Vorschrift besteht, sondern vielmehr das Verbot (des Vasii,tha): 
Eine Frau soll keinen Sohn in Adoption geben oder nehmen 
(tena sämänyatal;i striyäl;t putragrahe nädbikäral;t I tädrsavi
dhäyakäbhävät I pratyuta ni!ledho 'sti I na stri putrarp. dadyät 
pratigrh1;11yät) . . . Im Hinblick auf das Verbot: .ohne Erlaub
nis des Gatten" mufi notwendig für die Frau im allgemeinen 
der Mangel eines Rechts, einen Sohn ohne Erlaubnis des Gatten 
hinzugeben oder anzunehmen, vorausgesetzt werden (anyaträ
nujiiänäd bhartur iti ni!ledhena strirnätrasya bhartranujiiärp 
vinä putradänagraha1.1ädhikäräbhavo 'vasyarp svikäryal;t). . . Die 
Erlaubnis besteht in einer Aufforderung seitens des Gatten, 

1) Vgl. Dattakad"idh. 10 ff.; May. 42; Nirl).. 194 f.
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einen Sohn anzunehmen. Wenn der Gatte nach Erteilung eines 
solchen (Gebots) verreist oder gestorben ist, soll seine Gattin 
oder Witwe einen Sohn annehmen. Es steht fest, dafi (eine 
Adoption), gleichviel ob die ]Trau verheiratet oder verwitwet 
ist, immer nur mit Erlaubnis des Gatten stattfinden kann. 
Hiedurch ist die Behauptung des Nandapanta, die Witwe habe 
kein Adoptionsrecht, und die Behauptung des Kaustubha, alle 
Frauen hätten ein Adoptionsrecht, wide\legt (anujiiänarµ näma 
tvayä putral_i svikärya iti bhartrabhipräyal_i I tarµ prayujya 
bhartari pro::,ite vä mrte [ vä] tädrsarµ sadhavayä vidhavayäpi 
putragrahal:i käryal:i sarvathä sadhavayä vä vidha vayä [ vä] bhar
tranujüän [ en] aiva karya iti siddham l tena vidhaväyä nädhikara 
iti nudan [l. vadan J nandapantab I sarväsäm adhikära iti kau
stubhal_i parastal_i). Es folgt ein kurzer Hinweis auf die An
scbauung des Kaustubba (Dattakadidb. 15 f.) über das Erbrecht 
eines von der Witwe adoptierten Sohnes (viclhavayäpi grhi:tal_i 
putro vrtticlhanabhäg bhavati ... sästrä:rtbo bhäti kaustubhe). 
Dann wird in wörtlichem Anschluti an D. M. 2 (I, 17 - 21) die 
Meinung widerlegt, dati die Zustimmung der Verwandten die
jenige des Gatten ersetzen könne. Daher sind von der Frau 
ohne Erlaubnis des Mannes adoptierte Söhne (illegitim) wie 
ein Km.1qa oder Golaka (etenänanujflänät strigrliitau putrau 
km.1qagolakavad bhavatal_i) . . . Es ist also erwiesen, dati die 
Frauen nur mit Erlaubnis ihres Mannes ein Recht haben, einen 
Sohn anzunehmen (tasmäd bhartranujfiayaiva strü.1ärµ putra
grahe 'dhikära iti siddham). Nach D. M. 3 (I. 22) wird ge
zeigt, dal:ii dagegen der Mann der Zustimmung der Frau zu 
einer Adoption nicht bedarf, sodann dargelegt, dati auch Frauen, 
wie Männer aus der niedrigen Kaste der Rathakära, die auf 
die Adoption bezüglichen heiligen Sprüche hersagen dürfen 
(rathakäravan manträclhyayanakalpanäsarµbhavät) und die ab
weichenden Ansichten des Kaustubha (l. c.) und Nandapanta 
(D. M. 3 = I. 23--25) zitiert. Aus D. M. 3 (I. 26) wird die 
Polemik gegen Väcaspati über die auf Unkenntnis der heiligen 

Sprüche beruhende Unfähigkeit der Sudras zu adoptieren über
nommen. Die Erörterung in D. M. 3 (I. 29), ob eine Frau m 

Sitzgsb. d. philos.-philol. u. d. bist. KI. Jahrg. 1908, 9. Abi,. 2 
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den Himmel kommen könne, obwohl sie keinen Sohn hat, wird 
dahin gewendet, dafü es unbegründet sei, einer sohnlosen Witwe, 
deren Gatte nach Erteilung des Auftrags zu adoptieren ver
storben ist, den Himmel abzusprechen (nanu anujflärµ vidhäya 
mrtasyäputrasya tatpatnyäs ca loko na syäd iti cen na). 

Im folgenden (9 b 7 -13 b 5) liegt wieder enger Anschlu§ 
an D. M. vor, zunächst in der Polemik gegen eine gemeinsame 
Adoption eines Sohnes durch zwei oder drei Personen (D. M. 
3 f. = I. 30-32). Es gibt elf sekundäre Söhne (putrapratinidhi), 
von denen aber im Kalizeitalter nur der Adoptivsohn und der 
aurasa anerkannt werden, weshalb nur auf den dattaputra, 
nicht auf die anderen Rücksicht genommen wird (ato datta
putrasyaiva vicäral;i kriyate nänye(läm). Vgl. D. M. I. 33-35. 
Die von Medhätithi und Satyä(lädha erhobenen Einwände gegen 
die Gleichwertigkeit eines substituierten mit einem leiblichen 
Sohn werden eingehend widerlegt, meist wörtlich nach D. M. 
4 f. (I. 36-44). Ebenso stimmt wörtlich zu D. M. 5 (I. 45-52) 
die Erörterung der Frage, ob die Adoption eines Sohnes a:uf 
der Vorschrift einen Sohn zu erzeugen oder auf dem Gebot 
für die Totenopfer zu sorgen beruht; sodann eine Reihe 
weiterer Erläuterungen ( = D. M. 6 f., I. 5 3- 68) zu dem Haupt
text des Atri oder Häri:ta über Adoption, aus denen ich hervor
hebe, dafi den Totenopfern eines Sohnes eine gröfüere Wirkung 
zugeschrieben wird als denen der Witwe, und dafü der "künst
liche" Sohn (krtrima) dem datta gleichgestellt wird. 

Der zweite Teil handelt von der richtigen Wahl eines 
adoptandus (13b 5-2 5 b3). Hier ist vor: tatra ka ity ata 
äha �aunakal;i wahrscheinlich nach D. M. 7 (II. l)zu ergänzen: 
tayor madhye dattakavidhir abhidhiyate I sa ca ka]:i k1drsal_1 
katharµ ca grähya ity tritaya1p nirüpa1;i1yam I Dieser ganze 
Teil stimmt wesentlich mit D. M. 7 -17 (II. 1-108) überein 
und stellt als leitenden Grundsatz die Adoption eines möglichst 
nahen Verwandten auf, wobei der Sohn eines Bruders in erster 
Linie in Betracht kommt (sapii;iqe(lu bhrätrsuto mukhya]:i). 
Hierzu wird an einer etwas verderbten Stelle (14 a 6 ff.) auch 
der Mayükha über den suddhadattaka mit Zustimmung zitiert, 
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andrerseits wird Nandapai:uJita wegen seiner Auffassung von 
Manu 9. 182 getadelt: putravän putrau puträ vä santi yasyeti 
vadan nandapanto babhräma tenaiva putreiJety ekatvavirodhät 
1 (16 a 6 f.). Der 'I'adel bezieht sich auf D. M. 10 (II. 37): 
putral;t putrau puträ vä vidyante yasyeti matup. Der D. be
anstandet, daä hier der Ausdruck !putravän bei Manu auf die 
Existenz von zwei oder mehr Söhnen bezogen wird, obschon 
in dem nämlichen Vers des Manu nur von einem einzigen Sohn 
(putre1Ja) die Rede ist. Weiterhin (17 a 3 f.) wird der Kaustubha 
angegriffen: jäyamäno· brähma1_rn� tribhir pJaväfi jäyata ityädi
pramär.1ena ca jätamätre1Ja bhrätrputre1Ja pitrvyasya fl)äl lok:t
parihäro jäyata iti vadan kaustubhal� parästal1 1 ,Der Kaustubha 
ist widerlegt, wenn er behauptet, der Oheim würde nach dem 
Spruch: ,Bei seiner Geburt wird d,:ir Brahmane mit drei Schul
den geboren" und anderen Texten schon durch die Geburt eines 
Brudersohnes in den Augen der vVelt von seiner Schuld frei." 
Vgl. Dattakadidh. 5. Nur wenn der Oheim den Brudersohn aus
drücklich adoptiert, erfüllt er die religiöse Pflicht, einen Sohn 
zu besitzen. Daher wird auch bemerkt (17 b 2f.): putrikara
IJänantaram eva svargäväptir nänyathtty anena paralokärthitayä 
bhrätrputravato 'putrasya putri:karatJaniräsa iti vadan kaustubho 
nirasta]:i 1 .Da nur nach Adoption eines Sohnes (von jemand, 
der keine Söhne hat) der Himmel erlangt werden kann, so 
wird hiedurch die Behauptung des Kaustubha abgewiesen, daä 
es für jemand, der keinen Sohn, aber einen Brudersohn besitzt, 
unnötig sei, aus Verlangen nach drm Paradies _einen Sohn zu 
adoptieren." Vgl. 1. c. 6: paralokärthitayä bhrätrputravato 
'putrasya dattakädisvi:kärapravrttiniräsal;t ! Haben mehrere kin
derlose Brüder gemeinsam einen Neffen und können sie sich 
nicht über eine gemeinsame Aqo ption desselben einigen, so 
entsteht die Frage, ob eine einseltig vollzogene Adoption eines 
solchen Neffen gültig ist oder nicht. Der D. (18 a 1 f.) stimmt 
hier der D. M. (11 = II. 43) zu, die eine solche Adoption für 
gültig erklärt, und bekämpft den Kaustubha (l. c. 3), der sie 
nicht zuläfät: ekasya dvayor bahunä!ip vä putrecchäyä111 tatputr1-
kara1Jarµ bhavati I ity anena bhrätrputragraham ekasrninn icchati 

2* 
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ekasminn anicchati pratigrahänäpatter iti vadan kaustubho gar
hita};t 1 .Auf den Wunsch eines, zweier oder mehrerer Brüder hin, 
einen Sohn zu besitzen, findet seine (des Brudersohnes) Adoption 
statt. Hienach ist die Bemerkung des Kaustubha zu verwerfen: 
Weil eine Adoption unmöglich ist, wenn einer ihn als Sohn 
anzunehmen wünscht, ein anderer aber es nicht wünscht." 
Die auf die Überflüssigkeit der Adoption eines Neffen bezüg
liche Behauptung des Kaustubha (1. c. 3 f.): akrtasyaiva bhratr
putrasyäputrapitrvyaputratvam wird 18 b 6 f. · nebst dem sie 
stützenden Zitat aus Brhatparäsara nochmals ausdrücklich 
widerlegt (iti brhatparäsarasmrticodyarp nirastam). Das Er
gebnis ist, dara ein Brudersohn der Sohn seines Oheims wird, 
wenn derselbe ihn adoptiert, aber ohne solche Adoption nicht 
sein Sohn ist (ata evarn arthal;t käryal;t \ bhrätrjal;t grhital;t sau 
tatputro bhaved ity arthal;t I pratigrahitrvyäpära1µ vinä tatputrä
nutpatte};t 1 18 b 9 -- 19 a 1). Daher ist auch die Meinung des Kau
stubha (1. c. 6) unrichtig, der Brudersohn könne, wenn jemand 
vor seiner Gattin und anderen nahen Verwandten einen anderen 
Erben zur Erbschaft und zur Veranstaltung der Totenopfer zu be
rufen wünscht, ohne weiteres kraft seines Rechts auf Adoption 
der Erbe werden (yat tu kaustubhe patnyädibhyal) pürvarp madrik
thädyadhikäri kascid bhaved iticcbäyärµ . . . bhrätrsutasyaiva 
dattakavidhinä svikärasiddhir arthäj jäyate tan na 20 a 5 f.). 
Ist kein Brudersohn vorhanden, so soll man einen entfernten 
Verwandten adoptieren, doch keinen Tochtersohn oder Schwester
sohn; nur bei Sudras sind diese beiden wählbar. Unser Werk 
(21 a () -23 b 9) schlierat sich hier wörtlich an D. M. 14-17 
(II. 74-108) an, mit dem Beifügen .Hiedurch wird die Lehre 
des Dvaitanin:iaya, der Tochtersohn sei zu adoptieren, widerlegt" 
(etena dauhitro grähya ity uktarp dvaitanin,mye tnt parästam 
23 b 7 f.). Hiezu ist das lange Zitat aus dem Dvaitaniniaya 
in Mandliks Ausgabe des Vyavabäramayukha 40 f. zu ver
gleichen, wo es z. B. heißt: tena brähmaoädibhir api dau
bitrabhägineyau putratvena grähyäv iti siddharn. Weiterhin 
wird eine Äufäerung der D. M. (15 = II. 82) bekämpft, wonach 
Südras deshalb keinen Sohn aus einer anderen Kaste annehmen 
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können, weil die drei höheren Kasten und die Anulomas über 
ihnen, die Pratilomas unter ihnen stehen (nanu traivan;ikänu
lomajänäm utkr�tatvät pratilomajänäm apakr�tatvän na kvacit 
putrasarµgraha ity uktam eva nalJiclapantena präk I tan na 
24 a 3 f.). Da die Sudras selbst die niedrigste Kaste bilden, 
gebe es keine unter ihnen stehende Pratilomas. Dies ist jedoch 
ein untergeordneter Punkt, jedenfalls dürfen auch ein Tochter
sohn und Schwestersohn nur aus der eigenen, nicht aus einer 
fremden Kaste adoptiert werden (jäti�v eva daubitrabhägineyan 
grähyau nänyajäti�v iti siddham 25 a 8 f.). Dabei kommt der 
Tochtersohn zuerst in Betracht ,  der Schwestersohn nur bei 
Fehlen eines solchen (dauhitro mukhya}:i I tadasarµbhave bhä
gineya}:i 25 a 9). Die Adoption dieser beiden bleibt aber auf 
Sudras beschränkt (dauhitrabhägineyäv eva sudrä1Jäm iti 25 b 2). 

Als einen Anhang zu diesem Teil kann man die kurzen 
Bemerkungen (25 b 3-7) über die Erbunfähigkeit eines Adoptiv
sohnes aus fremder Kaste betrachten, die wörtlich aus D. M. 17 
(III. 1-3) über.nommen sind. 

Der dritte Teil (25 b 7 - 34 a 5) handelt von der Beschaffen
heit des adoptandus (idäni:rµ k1drsa}:i putri:kärya iti). Auch hier 
zeigt sich wieder wörtliche Übereinstimmung mit D. M. (17-24 
= IV. 1-79). Doch wird nach dem Verbot der Adoption
eines einzigen Sohnes ein Verbot, den ältesten Sohn hinzugeben, 
eingeschoben (smrtyantare na jye$thaputrarµ dadyät 25 b 8), 
das vielleicht aus dem Kaustubha (1. 1c. 9: smrtyantare na jye�
thaputrarµ dadyäd iti) stammt. Eine· Frau kann nur mit Zu
stimmung ihres Gatten ihren Sohn in Adoption geben. Hiezu 
bemerkt der D. 26 b 3 f. im Einklang mit dem oben betreffs des 
Adoptionsrechts der Witwe Gesagt�n : etena dänavidhau bhar
trnirapek�äyä}:i striyä aclhikäroktir iva pratigrahavidhäv api 
tathästv iti kascit sa parästal1. .Hierdurch wird die Behaup
tung eines gewissen Autors widerlegt, die Frau habe, gerade 
wie sie ohne Ermächtigung durch ili.ren Gatten einen Sohn in 
Adoption zu geben berechtigt sei, ebenso auch das Recht, einen 
Sohn (selbständig) zu adoptieren." Der Vater kann auch ohne 



22 9. Abhandlung: J ulius J olly

Zustimmung der Mutter einen Sohn in Adoption geben, doch 
soll dies nur in Notzeiten geschehen. Über letzteren Ausdruck 
wird eine lange Stelle eingeschoben (27 a 1-5), die wörtlich 
mit Mayukha 39 übereinstimmt und wahrscheinlich daraus ent
lehnt ist, doch ohne Nennung der Quelle. Dann folgt wieder 
ein kleines Stück D. M., hierauf eine instruktive Zusammen
fassung der bisherigen Resultate (27 b 6-28 a 2): "Und so wird 
zum Adoptivsohn eines Mannes, wer einem Mann aus gleicher 
Kaste, d. h. der dem gleichen Clan, wie etwa de.m der Gurjara
Brahmanen, angehört, übergeben wird, und selbst aus der gleichen 
Kaste stammt, Brüder hat, kein ältester Sohn ist, ein Bruder
sohn u. dgl., von seinen beiden Eltern in Adoption gegeben, 
oder von seinem Vater, oder mit Erlaubnis ihres verreisten 
oder verstorbenen Gatten von seiner Mutter, ein Sagotra und 
Sapi1Jqa, oder ein SapiwJa, der kein Sagotra ist, oder ein Sa
gotra, der kein Sapi1;ida ist, oder einer, der weder Sapi1;iga noch 
Sagotra ist, jedoch mit Ausnahme eines Tochtersohns, Schwe
stersohns und Mutterschwestersohns ihrer verbotenen Verwandt
schaft wegen, sodann eines Bruders, Vater- oder Mutterbruders, 
weil sie nicht geeignet sind, als Söhne zu gelten. Dies steht 
fest. Ein Sudra kann seinen Tochtersohn oder Schwestersohn 
adoptieren" (ittharp. ca sajäti:yal;i sabhrätrka eva jye?thabhinnas 
ca bhrätrjädil:i rnätäpitrbhyärp. datto vä piträ bhartranujnayä 
pro�ite prete bhartari mäträ vä dattal;i sagotrasapi\1q.o väsago
trasapi1)go väsapi1)q.asagotro väsapii)go 'sagotro 'pi j taträpi 
dauhitrabhägineyamätr�vasreyavarjarp. viruddhasarp.bandhäpat
tyä putratvabuddhyanarhibhrätrpitrvyarnätulavarjarp. · gurjara
tvädijätyasarnänajäti:yal;i sajätiyäya yasrnai diyate sa tv asya 
dattakal� 1 iti siddham I sudrasya ... dauhitro va bhägineyo vä 
grähya iti). Über die Altersgrenze des adoptandus besteht eine 
Differenz zwischen D. M. und den liberaleren Ansichten huldigen
den Hauptautoritäten des westlichen Indiens. Nandapa1Jq.ita, von 
einem Text des Kälikäpuräl)a ausgehend, verbietet die Adoption 
eines über fünf Jahre alten Knaben absolut und läfü auch 
jüngere Knaben nicht zur Adoption zu , wenn sie schon i?, 

ihrer natürlichen Familie die Haarschur (cucJä) empfangen haben; 
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doch kann beim Fehlen eines geeigneten Kandidaten ein Knabe 
auch nach der Haarschur noch adoptiert werden, wenn die weitere 
Zeremonie der putrei;;ti vorgenommen wird. Der Dvaitanir1Jaya 
dagegen erklärt selbst einen verheirateten und schon einen 
Sohn besitzenden Mann für geeignet, adoptiert zu werden. Der 
Verfasser des Mayukha ( 42) stimmt �ieser Ansicht seines Vaters 
bei· und bemerkt zu dem Text aus dem Kälikäpurä1Ja, derselbe 
habe nur auf einen adoptandus aus fremdem Geschlechte Bezug, 
käme übrigens auch in zwei oder drei Handschriften des Ka
likäpurä1Ja nicht vor. Karnaläkara (Nirnayasindhu 195) zitiert 
den Text, sagt aber, ein über fünf' Jahre alter adoptandus 
könne auf seinen Wunsch adoptiert werden, sonst nicht (sva
dänecchor eva dänarp. na cänyathä). Der Kaustubha (1. c. 16 
-21) beginnt seine ausführliche Erörterung dieses Gegen
standes mit der Bemerkung, man könne einen adoptandus als
Sohn annehmen, gleichviel ob derselbe die cfüJä und die anderen
Weihen schon erhalten habe oder nicht, und ob er jünger oder
1ilter als fünf Jahre sei. Der obige Text fehle in vielen Hss.
des Kälikäp. und lasse sich, auch wenn er echt sei, anders

, erklären oder durch andere Texte widerlegen. Auch bei Mit
gliedern eines fremden Geschlechts sei selbst nach dem upa
nayana die Adoption zulässig. Überhaupt könne auch ein
geweihter oder über fünf Jahre alter Knabe adoptiert werden.
Der D. nimmt auf diese Bemerkungen des Kaustubha häufig 
Bezug (28 a 7; 29 a 7; 31 a 9: 32 a 3; 32 a 8; 32 b 9; 33 b 7), 
aber nur, um sie zu widerlegen, wie er auch gegen die ana
loge Auffassung des Dvaitanir1Jaya ! (32 a 9) polemisiert. Die 
Echtheit des Textes aus dem Kälil�äpuräl).a wird nicht an
gezweifelt. Wie in D. M. 21 (IV. 4G) wird das Alter bis 
zur Haarschur, d. h. bis zu drei Jahren, für die geeignetste 
Zeit (mukhyakäla), das Alter von drei bis fünf Jahren als die 
sekundäre oder uneigentliche Zeit (ga�i)akäla) bezeichnet, aber 
mit der Verschärfung, dati ein in der sekundären Zeit von drei 
bis fünf Jahren adoptierter Sohn der Knechtschaft, allerdings 
einer milderen Knechtschaft des Adoptivvaters, verfallen soll, 
während ein im Alter von über fünf Jahren Adoptierter der 
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härtesten Knechtschaft unterliegt (trtiyäbdänantaraJ+l paficamab
daparyanta1+1 grh1tasya däsatästy eva paraJ+l tu nyunadäsata 
kuto gam;iakälasya sattvät I paficavar�ordhva:rp grh1tasyätyanta1+1 
däsataiveti p'i'irvottaradasatayor bheda]:i 1 30 a 8-b 1 ). Auch ein 
schon in seiner natürlichen Familie Geweihter wird selbst durch 
eine legitime Adoption nicht der Sohn, sondern nur der Sklave 
des Adoptierenden (janakagotrei:ia sa1+1skrtasyn vidhina gralia11e 
'pi na putratva:rp ki1+1tu däsatvam 30 a 6). Weiterhin wird je
doch eine mildere Praxis empfohlen, die der obigen Lehre des 
Mayukha entspricht, s. u. 

Nachdem die Auswahl und die Eigenschaften des adop
tandus besprochen sind, geht der Verfasser im vierten Teil 
(34 a 5 - 43 a 5) dazu über, nunmehr· die Art und Weise der 
Adoption, d. h. die dazu gehörigen Formalitäten zu beschreiben 
(kal). k1drsa iti nirupitam idanIJ+l katham iti nirupyate), zu
nächst nach einem 'fext des Saunaka, dem verschiedene Erläu
terungen beigefügt werden. Auch der Mayukha, Kaustubha 
u. s. w. bieten den Text des Saunaka, aber mit anderen Les
arten 1) und ohne die Erläuterungen, unter denen sich die
wichtige Theorie über verbotene Verwandtschaftsgrade bei
Adoptionen befindet, auf die unten zurückzukommen ist. Ka
ragji ist hier offenbar wieder der D. M. (24-26 = V. 1-30)
gefolgt. Auch Vasi�thas (15. 1-10) und Baudhäyanas i) Be
schreibungen des Adoptivaktes nebst den Erläuterungen dazu
werden nach der D. M. (26 f. = V. 31-42) gegeben. Es folgt
eine ausführliche Gebrauchsanweisung (prayoga) für das Ritual
nach Saunaka, mit Angabe der zu rezitierenden Sprüche (36 b 8
bis 38 b 2), dann eine kurze Beschreibung der putre�ti, die (wie
nach D. M.) bei einem fünfjährigen, bis zur Haarschur ge
weihten Knaben vollzogen werden soll, wenn er aus fremdem
Geschlechte ist. .Diese besondere Vorschrift bezieht sich nur

1) Ähnliche Lesarten auch bei Bühler, A Notice of the Saunaka
Smrti, JASB. 35, 149-165 (1866), wo obiger Text nach einer Hs. der 
Saunakiyakärikä gedruckt ist. 

2) Vgl. Bühler l. c. und SBE. 14, 334-336.
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auf die Adoption eines Fünfjährigen aus fremdem Geschlechte, 
nicht auf einen aus dem eigenen Geschlechte; denn ein solcher 
kann adoptiert werden, auch wenn er schon einen Sohn hat" 
(ity asagotrnpaficavar�iyasyaiva ,grahai.rn vise[javidhir na tu sa
gotrasya tasya tutpannaputrasyäpi gralia1Ja111 sarpbhavaty eva 
38 b 6). Für die Adoption eines Knaben aus gleichem Ge
schlechte wird hier also, wie im lYiayukha, gar keine Alters
grenze anerkannt. Nun wird für Anhänger des Y ajurveda der 
prayoga nach Baudhäyana gegeb@ (38 b 6-39 a 6). Der feier
liche Adoptionsakt ist unbedingt notwendig und ohne denselben 
keine Adoption gültig (atha dattakäclüiu sar:µskäranimittyaiva 
putratvar:µ nänyathä 39 a 6). Alle gegenteiligen Behauptungen 
sind irrig, und nur der formell adoptierte dattaka ist erb
berechtigt (tasmäd vidhinä grh1to ,fattako dhanabhäg bhavafüi 
siddham 41 a 9). ,Bei dem dattaka und anderen Adoptivsöhnen 
beruht die Sohnschaft allein auf dem feierlichen Adoptionsakt. 
"\V enn einer von den Hauptteilen dieses Aktes, nämlich die 
Hingabe oder Annahme des Sohnes oder die Opferspende, fehlt, 
so tritt auch die Sohnschaft nicht ein, dies steht fest" (datta
kädi;;u sar:µskäranimittam eva putratvam I dänapratigrahahomä
dyanyatamäbhäve putratväbhäva r eveti ca siddham 1 43 a 4 f.). 
Unser Werk schliefit sich hier wieder an die D. M. (27-29 

= V. 43-VI. 5) an, gröfätenteils wörtlich, und widerlegt die 
abweichenden Anschauungen des Kaustubha (1. c. 32 f.), der 
die Stellung und Rechte des Adoptivsohnes mehr von der Voll
ziehung der gewöhnlichen Sakramente (sar:µskära im eigent
lichen Sinne) als von der Vollziehung des Adoptivaktes ab
hängig macht. Auch in der praktisch wichtigen Frage nach 
dem Erbrecht des dattalrn, wenn nach Adoption desselben noch 
ein leiblicher Sohn (aurasa) geb'oren ist, stimmt unser Autor 
ausdrücklich dem N andapa1Jr}ita bei, der in solchem Falle dem 
Adoptivsohn, auüer wenn derselbe besonders tugendhaft ist, 
nach Baudhayana nur ein Viertel der Erbschaft zuerkennt 
(turiyabhäg bhavafüi baudhäyan1yät I iti nandapantal;t 1 39 b 2 
vgl. D. M. 27: turiyabhü.ge prabhavafüy aha sma baudhriyanal:i. 
yat tu ... ). Wenn er jedoch fortfährt: kaustubhe I utpanne 
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tv aurase putre trtiyärµsaharäl:i sutäl:i 1 •.. iti kätyäyanoktel:i, 
so kommt dieser dem dattaka ein Drittel zusprechende Text 
des Kätyayana im Kaustubha nicht vor, vielmehr wird dort 
wie in D. M. demselben 11111· das vo1� Baudhayana bestimmte 
Viertel gewlihrt (1. c. 32: tadiyacatu1'tharµsarµ labhate purvo
dahrtabaudhäyanasutrat). 

Im fünften Teil ( 43 a 5 - 54 a 9) werden die Folgen der 
Adoption dargestellt. Obwohl der D. hier wie D. M. 29 (VI. 6) 
von dem bekannten Text des Mann (9. 142) . über die voll
ständige Loslösung des .A.doptivsohns von dem Geschlecht und 
Erbgut seines Erzeugers sowie von der Verpflichtung, ihm die 
Totenopfer darzubringen, ausgeht und auch die Interpretation 
dieses Verses teilweise aus der D. M. übernimmt, schreibt er 
doch gleich nachher mit Unrecht in einer offenbar aus Mayu
kha 43 erweiterten Stelle Nandapai;q.ita die Erklärung von piwJa 
durch "Totenopfer" zu, während letzterer es mit "Körper" 
und säpii:iq.yam mit .Blutverwandtschaft" erklärt. Auch sonst 
ist in diesem sehr. weitläufigen und gelehrten Teil unseres Werks 
der .A.nschluf.i an D. M. kein so enger wie bisher, vielmehr 
wird dieselbe auf.ier in der obigen Stelle auch sonst mehrfach 
angegriffen, namentlich 46 b 5 (iti nandapanta]:i ... tad api na ), 
49 a 4 (iti nandapanta upek�yal,1), 50 a 5. Freilich werden auch 
aus Kaustubha (1. c. 29 f.) , Mayukha ( 43 f.) und Niri_iaya
sindhu (221 f.) längere Stellen angeführt und widerlegt. Die 
Stelle über das Heiratsverbot mit der Tochter des einweihenden 
Lehrers 49 a 3: mayukhe smrtyantare I gäyatryä upade�tus ca ... 
findet sich nicht im Vyavahäramayukha, wohl aber im Sarµs
käramayukha 36 b 7. So mag überhaupt manches in diesem 
Abschnitt aus der weitschichtigen Literatur über sarµskära und 
säpi1.1�ya geflossen sein. Immerhin ist auch hier ein grofües Stilck 
aus D. M .  (29-31 = VI. 6-26) wörtlich übernommen, auch 
kommt das Endresultat 54 a 8 f. den Lehren des Nandapa1,1q.ita 
nahe: evarµ ca dattakädinäq1 janakakule säptapuru�am avaya
vänvayi säpil.lc;lyarµ pälakakule säptapurusarµ nirväpya sapilJ.
q.yarµ siddharµ pälakayä}:t kule päflcapauru�am I ubhayam eva 
vivähabhäväpädakam asaucaprayojakarµ ca 1 "Und so reicht für 
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den dattaka und andere Adoptivsöhne in der Familie ihres 
Erzeugers die auf Abstammung beruhende SapiQ.c}averwandt
schaft bis zur siebenten Generation; in der Familie des Adoptiv
vaters reicht die auf den Totenopfern beruhende Sapii;<Ja
verwandtschaft bis zur siebenten Generation, dies steht fest, 
während sie in der Familie der Adoptivmutter bis zur fünften 
Generation reicht. In beiden Fällen verhindert sie Ehen (mit 
solchen Verwandten) und bewirkt' Unreinheit, wenn einer der
selben gestorben ist." 

Der sechste Teil (54 a 9 - ö 1 b 2), dessen Beginn auch 
äu.raerlich durch die Worte: atha gotranir1;ayal:i markiert wird, 
ist eine Fortsetzung des vorigen und fängt mit einem Zitat 
aus D. M. 34 (VI. 40) über das Geschlecht (gotra) des Adoptiv
sohns an. Dann wird wie gewöhnlich ausgeführt, dafä es zwei 
Arten von Adoptivsöhnen gibt: den einfachen oder reinen 
Adoptivsohn (kevala- oder suddhadattaka), der ganz in das 
Geschlecht seines Adoptivvaters (pälaka) übertritt, und den 
Sohn zweier Väter (dvyänrn�yäya1Ja), der zugleich den Status 
in der Familie seiner Geburt beibehält. Die weitere Einteilung 
der letzteren Gattung in die zwei b'rten des nityaclvyämu�yäyaiJ.a, 
der ausdrücklich unter der Bedingung der Zugehörigkeit zu 
beiden Familien (avayor ayarµ putra iti) adoptiert wurde, und 
des anityadvyämu�yäya1.rn, der erst das upanayana, jedoch nicht 
die früheren Weihen in der Adoptivfamilie erhalten hat und 
daher auch noch zu seiner i1rsprünglichen Familie gezählt 
werden kann, wird jedoch nicht anerkannt (iti kecit I tad upe
k�yam). Diese letztere Einteilung findet sich z. B. D. M. 34 
(VI. 41). Weiterhin wird auch 

1

gegen . die Smrticandrikä und 
andere Werke polemisiert, dagegen Sindhu und Mayükha mit 
Zustimmung zitiert. Der ganze Schlufüeil, über verbotene Ver
wandtschaftsgrade bei der Verheiratung eines dvyämu!;!yäya1Ja, 
über die Vedaschule eines Adoptierten, über sein Verhältnis 
zu den Vorfahren der Adoptivmutter und Uber seine Befreiung 
von dem Verbot des parivedana, stammt wieder wörtlich aus 
D. M. (35 f. = VI. 4 7- 57), der auch im vorausgehenden grötiere
Stücke, über den uneigentlichen dvyamueyyaya1J.a u. s. w. (D. M.
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34 f. = VI. 41-46) und über die von dem Adoptivsohn darzu
bringenden Totenopfer (D. M. 43 = D. M. IX. 2-8), ohne An
erkennung entlehnt sind. 

Der siebente 'l'eil (61 b 2-65 a 2) handelt von der Adop
tivtochter und beginnt mit einer Rechtfertigung dieses Aus
drucks. "Wie einen Adoptivsohn, so gibt es auch eine Adop
tivtochter, da die zwölf Arten der Sohnschaft mit dem leiblichen 
Sohn an der Spitze auch auf Mädchen anwendbar sind. Auch 
ist aus dem (scheinbaren) Fehlen eines (besonderen) Rituals (für 
die Adoptivtochter) kein Gegenbeweis zu entnehmen" (datta
putravad dattaputry api bhavati I aurasatvädidvädasavidhänärµ 
kanyäsv api saiµbhavät I na ca vidhyabhävasiddhil;i 1). Dies 
wird aus dem Ritual (vidhi) bei Manu 9. 127 für die Ein
setzung einer Erbtochter geschlos�en. Man dürfe nicht sagen, 
dara dieses Ritual nur auf die Kreirung der eigenen Tochter 
zum Sohn gehe und nicht die Adoption der Tochter eines 
anderen Mannes betreffe (na cätra putrikäputr1kara1.1avidhir ukto 
na cänyasutä.putr1kara1;i.avidhir iti väcyam). Das Folgende stammt 
wieder aus D. M. (37 -41 = VII. 1 - 38), der ganze Abschnitt 
über die Adoption einer Tochter ist mit · geringen Verände
rungen und Auslassungen, unter letzteren begreiflicherweise das 
Zitat aus N andapa1;qitas älterem Werk Vaijayan ti, reproduziert. 
Schlietilich wird die Polemik des Mayükha (39 f.) gegen die 
Adoption einer Tochter: dattakas ca pumän eva bhavati na 
kanyä u. s. w. zitiert und widerlegt. 

Der achte Teil (65 a 2:__72 a 9) beginnt: athä�aucam und· 
handelt von der Dauer der Unreinheit bei Todesfällen und 
Geburten. Dieses für die Rechtsgeschichte minder wichtige 
Thema wird hier weit ausführlicher als in den anderen Werken 
über Adoption erörtert, mit scharfer Polemik gegen abweichende 
Anschauungen, vgl. iti kasyacid atimürkhasyoktil;i parä.�tä 69 a 2, 
ke�äiµcid unmattapraläpa O 72 a 1. Der Anfang stimmt wört
lich zu Kaustuhha (Dattakadidh.) 30 f. und ist wohl daraus 
genommen: dattakädel;i prasavamara\].ayol}. pürväparapitros tri
rätram eva sapil)q.äniim ekähal}. 1 yady asapi1;q.al}. putrikrtal;i 1 
"Wenn ein dattaka oder sonstiger Adoptivsohn geboren oder 
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gestorben ist, dauert für die udprUnglichen oder Adoptiveltern 
(die Unreinheit) drei 'fäge, für die Sapi1_1qas einen Tag, wenn 
der Adoptierte kein Sapi1_1cJa ist." Weiterhin (68 b 6) werden 
der Kaustubha und andere Autorit1lten zum Beleg dafür zitiert, 
dafü auch für den dattalrn, wenn pein Vater stirbt, die Unrein
heit drei Tage dauern soll, vgl. 1. c. 31. Auch aus Nin)aya
sindhu und D. M. ist manches entnommen, aus letzterem 

· Werk z. B. ein 'rext des Mari:ci (D. M. 42 = VII. 7), doch ist
die dazu zitierte und bekämpfte Erklärung des N andapai;c)ita
(66 a 9) in der D. M. nicht enthalten. Wahrscheinlich ist in
diesem wie im fünften Teil aufüer den vVerken über Adoption
auch sonstige Literatur benutzt, wie Madanaparijata, Smrtyar
thasara, Suddhitattva und andere Werke.

Aus der vorstehenden Inhaltsangabe geht hervor, da.hi die D. M.
unbedingt als die wichtigste Quelle des D. bezeichnet werden
darf, indem nicht nur der Plan dieses Werks aus der D. M. ent
nommen, sondern auch der größte Teil der D. M. wörtlich darin
enthalten ist. Zitiert wird allerdirigs noch öfter der Kaustubha,
und Zusammenstellungen wie kaustubhamayukhasindhukara
daya}:t, prastutasi1?tai}:t sindhukaustubhakaradibhi}:t, sindhukau
stubbami:marpsakaradaya}:t sind ?ezeichnet für das Ansehen, in
dem damals, genau wie heutzutage, neben Kaustubha auch die
Mayukhas und Nin;ayasindlm gestanden haben mUssen. Auch
werden die Ansichten Nandapai;qitas nicht sklavisch befolgt,
vielmehr nicht selten daran Kritik geübt. So nimmt der D.
in der praktisch bedeutsamen Frage nach dem Adoptionsrecht
der Witwe eine Mittelstellung zwischen Kaustubha und D. M.
ein, indem er weder ein allgemeines Adoptionsrecht der vVit
wen noch eine vollständige Negation ihres Anrechts auf
Adoption anerkennt, vielmehr die Ausübung dieses Rechts von
einer noch bei Lebzeiten des Gatten von ihm erteilten Er
mächtigung abhängig macht. Gerade über diese Frage geben
die Ansichten der indischen Juristen am meisten auseinander,
so da§ man nach G. Sarkar nicht weniger als fünf Hauptan
sichten unterscheiden kann: 1. Eine Frau besitzt überhaupt
kein selbständiges Adoptionsrecht. 2. Sie kann mit der Zu-
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stimmung ihres Gatten adoptieren, aber nur bei Lebzeiten des
selben. 3. Eine Witwe kann auf Grund einer von ihrem Gatten 
vor seinem Tod erteilten Ermächtigung adoptieren. 4. Eine 
Witwe kann mit der Zustimmung der Verwandten ihres Gatten 
adoptieren. 5. Eine Witwe kann ohne solche Ermächtigung 
adoptieren, wenn ihr Gatte keine Gütergemeinschaft mit seinen 
Verwandten hatte. Die im D. vertretene Anschauung entspricht 
der dritten der obigen Ansichten, die noch jetzt in Bengalen 
und Benares die Herrschaft hat, während allerdings in der 
heutigen Gerichtspraxis im westlichen Indien die freiesten An
schauungen in Bezug auf das Adoptionsrecht der Whwe zur 
Geltung gelangt sind. 

Die Opposition moderner indischer Juristen gegen die in 
der D. M. gelehrten Beschränkungen des Adoptionsrechts hat so 
weit geführt, dafi dieselben mehrfach die Autorität und Echt
heit dieses ·w erks in Zweifel zogen. So suchte in Bombay 
der verstorbel).e V. N. Mandlik, 1) der verdiente Herausgeber 
des Manu mit sieben Kommentaren und Übersetzer des Yäjna
valkya und Mayukha, die wohl auf einer analogen Bemerkung 
Colebrookes (the D. M. is no doubt the best treatise on Hindu 
adoption) beruhende .Autierung Sutherlands, die D. M. sei das 
berühmteste existierende Werk über Adoption, lächerlich zu 
machen und erklärt, sie sei in ihrem Sanskrittext in der Präsi
dentschaft Bombay noch viele Jahre lang unbekannt geblieben, 
nachdem unter den Auspizien der Regierung die englische 
Übersetzung (Sutherlands) erschienen war. Die Lehren Nanda
pa1.1c}itas seien speculativ und entsprächen mehr den in Bengalen 
als den im Süden herrschenden Anschauungen, und so richte 
man sich noch jetzt in Bombay nach Nin:iayasindhu, Vframitro
daya, Kaustubha, Dharmasindhu und den Mayukhas, aber nicht 
nach der Mimärpsä oder Candrikä. In Kalkutta fafü G. Sarkar,2)
einer der besten einheimischen Kenner des indischen Rechts, 
seine Bedenken gegen die D. M. dahin zusammen, sie sei an
scheinend zu dem Zweck geschrieben, um die Adoption eines 

1) Hindu Law II, LXXII f. (Bomb. 1880).
2) Hindu Law2 22 (OaJc. 1903).
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'fochtersohnes ungültig zu machen; es sei zweifelhaft, ob sie 
wirklich von N andapai;t)ita herrühre; auch ließen die einseitigen, 
gezwungenen Argumente zu Gunsten der besonders im zweiten 
Teil der D. M. eingeführten Neuerungen den Verdacht auf
kommen, dafi sie ähnlichen Ursprungs (d. h. eine Fälschung) 
sei wie die Dattalmcandrikä. 

Gegen die Behauptungen Manclliks hat schon Sir R. vVest 1)
eingewendet, dafi dieselben etwas zu allgemein gefaßt (a little 
too sweeping) seien und auf die Aussprüche einiger Sästris aus 
Puna in einem älteren Prozei:3 hingewiesen. In diesem c. 1820 
verhandelten Prozeß erklärten nach Borrodailes Reports 104 f. 
zwei Sästris, die Vorschrift der D. M. über die Notwendigkeit 
der Zustimmung des Gatten würde allgemein befolgt, aber für 
die Mahratten sei durch Kaustubhd und Mayukha festgelegt, 
daEi eine Witwe auch ohne Auftrag ihres Gatten adoptieren 
könne. Man sieht also, daß D. M. damals auch in Puna wenig
stens nicht unbekannt war, wenn auch dem Kaustubha und 
Mayukha größere Autorität eingetü,umt wurde. 

Durch den D. wird nun in der bündigsten Weise bewiesen, 
dafi schon 1769 die D. M. in N asik, also wohl überhaupt im 
Mahrattenlande, bekannt und geschützt war, und dafi in der 
wichtigen Frage des Adoptionsrecht� der Witwe und in anderen 
Fragen der Verfasser dieses Werks sich mehr oder weniger 
eng an Nandapanta, wie er ihn nennt, anschlofi und abweichende 
Lehren bekämpfte. Hiedurch werden auch die Zweifel an dem 
Alter und der Echtheit der D. M. widerlegt. Colebrooke und 
die ihm gefolgten englischen Juristen hatten also mit ihrer 
Wertschätzung der D. M. nicht so unrecht. Übrigens wird die 
D. M. ja auch schon von Nandapa1;c)ita selbst in seinem großen,
1622/23 verfaßten Kommentar zur Vi�1).usrnrti, aus dem ich in
meiner Ausgabe dieses Werks in der Bibl. Incl. Auszüge pub
liziert habe, zitiert, wie auch die D. M. andrerseits auf den
Kommentar zur Vi�1.msmrti verweist (39 = VII. 29).2) Das gegen-

1 1) West and Bühler, Digest3 862, vgl. 972. 
2) Vgl. meine 'l'agore Lectures 16. 
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seitige Zitieren erklärt sich aus dem grofien Umfang dieses Kom
mentars, an dem Nandap_awJita jahrelang gearbeitet haben wird. 

Bei dem nahen Verhältnis des D. zur D. M. kann ersterer 
auch als ein Hilfsmittel zur Kritik und Erklärung dieses wich
tigen und berühmten Textes dienen. So lesen D. M. 25 (V. 20) 
die Drucke: yato ratiyogal;i. sarpbhavati tadrsal;i. kärya iti yävat 1 
Die gleiche Lesart habe ich in einer Hs. der D. M. im Deccan 
College in Puna, in der Hs. der Bodleiana in Oxford und in 
der Hs. 1539 der I. 0. Library in London gefunden. Suther
land übersetzt: "ln other words, such person is to be adopted, 
as with the mother of whom the adopter might have carnal 
knowledge." Hiegegen hat schon Mandlik 1. c. 481 eingewendet, 
dafi die Worte: yato ratiyogal;i. sarpbhavati "with whom sexual 
connection is possible", wie er übersetzt, wohl eine falsche 
Le�art für: yanmätari niyogal;i. sarpbhavati "with ¾7hose mother 
Niyoga is possible" sein mütiten, wie in einem von ihm be
nutzten vorzüglichen alten Ms. stehe. Die letztere Lesart wird, 
wie ich finde, durch die Lesart: yatari niyogal;i. sarpbhavati der 
Hs. 1540 der I. 0. Library bestätigt; denn das yatari ist offenbar 
aus yanmätari korrumpiert. Namentlich aber bietet einen glän
zenden Beweis für die Richtigkeit der von Mandlik bevorzugten 
Lesart die Parallelstelle des D. 35 a 5: yanmü.tari parigrahitur 
uiyogo na bhavati tädrsa iti yävat I duhitrbhaginyädi�u pitr
bhräträdinärp niyogo na bhavati devarasthäniyatväbhävät : de
varasyaiva mukhyaniyogärhatvät I ity uktarp yogiväkyena 1 
,nämlich ein solcher (Sohn ist nicht zu adoptieren), mit dessen 
Mutter der Adoptierende keine11 Niyoga haben könnte. Mit 
seiner Tochter oder Schwester u. s. w. kann der' Vater oder 
Bruder u. s. w. keinen Niyoga haben, da letztere nicht die Stelle 
eines Schwagers vertreten können; denn der Schwager ist au 
erster Stelle zum Niyoga berechtigt, wie der Yogin sagt" 
(Yäjüavalkya 1. 68). Der Zusammenhang ist der, dati gezeigt 
werden soll , der Adoptivsohn müsse einem leiblichen Sohn 
gleichen, d. h. ebenso sein, wie wenn er durch Niyoga (Levirat) 
von seinem Adoptivvater selbst erzeugt wäre. Der Niyoga 
kommt vor allem dem Schwag01·, d. h. dem Bruder des Mannes, 
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zu untl daher ist der Sohn eines Bruders besonders geeignet, 
adoptiert zu werden, wie wir oben gesehen haben. Andrerseits 
eignen sich der Tochtersohn und Schwestersohn nicht zur 
Adoption, weil zwischen Vater und ,'rochter oder Bruder und 
Schwester kein Niyoga stattfinden kann. Daher kommt in der 
ganzen Stelle in D. und D. M. (24 f. = V. 15-20) zwar öfter 
das Wort niyoga, aber nirgends das auch an und für sich 
ungewöhnliche und unpassende Kompositum ratiyoga vor. 

Diese Feststellung ist wichtig, weil auf der falschen Les
art ratiyoga die von Sutherland in seiner "Synopsis of the 
Hindu Law of Adoption" aufgestellte und als Fundamental
grundsatz (the first and fundamental principle) bezeichnete Lehre 
beruht, der adoptandus müsse von der Art sein, dafi er durch 
eine legitime Ehe des Adoptierenden mit der Mutter des 
adoptandus der leibliche, rechtmäßige Sohn des Adoptierenden 
hätte werden können. Mit niyoga, freilich auch mit ratiyoga, 
kann unter keinen Umständen eine l�gitime Ehe gemeint sein; 
der Hinweis auf das Leviratsverhältnis bei N andapaw}ita und 
seinen Kollegen hatte wohl nur den Zweck, die Adoption naher 
Agnaten, besonders des Brudersohn�, zu empfehlen und die Ver
wandten in der weiblichen Linie, besonders den Tochter- und 
Schwestersohn von der Adoption auszuschließen, um den Über
gang des Familienguts an ein anderes Geschlecht zu verhindern. 
Sutherlands unrichtige 'l'heorie ist aus seiner "Synopsis" in alle 
englischen Lehrbücher des indischen r Rechts übergegangen und 
hat grofie Verwirrung angerichtet. 

Auch auf p. 18 (IV. 12) bieten die Drucke eine unrichtige Les
art: mänaviyaliri.gät. Hier hat jedoch Sutherland die lectio doctior: 
gälaviyaliri.gät übersetzt, die durch D. 26b 5 bestätigt wird. 

So wird auch Sutherlands Weglassung mehrerer Sätze des 
gedruckten Textes am Schlufi seiner Section VI durch das 
Fehlen derselben D. 61 b 2 gerechtfertigt. 

Sitzgsb. d. philos.-philol. u. d. hiat. Kl. Jahrg. 1908, 1' Abb. 3 
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